
Rechtsschutz- und Feststel-
lungsinteresse im Verfahren
um ein Bürgerbegehren

VG Dresden, Urteil vom 12.06.2012 –
Az. 7 K 997/11

Wenn sich die Klage auf Verpflichtung
einer Gemeinde, die Durchführung eines
Bürgerbegehrens für zulässig zu erklären,
erledigt, bedarf es für die Zulässigkeit
einer Fortsetzungsfeststellungsklage eines
berechtigten Interesses der Kläger an der
Feststellung (§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO
analog), dass ihnen ein solcher Anspruch
zustand.

Zum Sachverhalt

Die Kläger vertreten ein sächsisches Bür-
gerbegehren, das sich gegen die Einrich-
tung eines neuen, zentralen Asylbewer-
berheimes ausspricht. Der zuständige
Landkreis beabsichtigte seine bisher
dezentral geführten Einrichtungen in der
betroffenen Gemeinde zusammenzufüh-
ren. Das kassatorische Begehren wandte
sich hierzu gegen die Änderungen des
Bebauungsplanes.

Der Stadtrat der Beklagten erklärte das
Begehren für unzulässig. Hierzu wurden

diverse Argumente unter Verweis auf die
Zuständigkeit des Landkreises, die Mit-
wirkungspflicht der Gemeinde nach dem
Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz
(SächsFlüAG) und das Abwägungsgebot
des §1 Abs.7 BauGB angeführt. Auch die
Begründung des Begehrens sei fehlerhaft.

Die Kläger erhoben fristgerecht
Widerspruch und beantragten beim Ver-
waltungsgericht Dresden die Gewährung
vorläufigen Rechtsschutzes. Das Verwal-
tungsgericht hat den Antrag auf vorläu-
fige Zulassung des Bürgerbegehrens mit
Beschluss vom 12. Mai 2011 (Az. 7 L
199/11) abgelehnt. Sodann wies die
Beklagte den Widerspruch mit Wider-
spruchsbescheid vom 9. Juni 2011
zurück und vertiefte die Ausführungen
aus dem Bescheid.

Der Landkreis erteilte sodann für den
Umbau des Gebäudes am 13. Mai 2011
Baugenehmigung. Die Baumaßnahmen
wurden im Februar 2012 abgeschlossen.
Die ersten Asylbewerber sind am 5. März
2012 eingezogen.

Die Kläger haben am 12. Juli 2011
Klage eingereicht. Sie sehen ihr Begehren
vor dem Hintergrund der geänderten
Verhältnisse nicht als erledigt an. Zur
Zulässigkeit tragen sie u.a. vor, ein
berechtigtes Interesse ergebe sich sowohl
aus dem vorliegenden Grundrechtsein-
griff als auch einer gewollten Rehabilitie-
rung.

Das Verfahren ist sowohl hinsichtlich
der inhaltlichen Argumente (Zuständig-
keit der Gemeinde, Verstoß gegen das
baurechtliche Abwägungsgebot, Anfor-
derungen an die Begründung des Begeh-
rens), die der Begründetheit der Klage
zuzurechnen sind, von besonderem Inte-
resse, wie auch hinsichtlich der Zulässig-
keit. Auf die prozessualen Erfordernisse
der Zulässigkeit sei hier ein besonderes
Augenmerk gerichtet. Danach ist näm-
lich im Falle einer Erledigung des Bürger-
begehrens im Regelfall auch ein Wegfall
des Rechtsschutzinteresses anzunehmen,
ebenso hält das Verwaltungsgericht ein
besonderes Feststellungsinteresse für
erforderlich, um das Verfahren als Fort-
setzungsfeststellungsklage für zulässig zu
erachten. Auf den ersten Blick überzeugt
die Abgrenzung zu der verwaltungsge-
richtlichen Rechtsprechung in (kommu-
nalen) Organstreitigkeiten. Gleichwohl
dürfte es für die Initiatoren von Bürger-
begehren als unbefriedigend empfunden
werden, dass hier insbesondere eine
»Wiederholungsgefahr« oder ein »Reha-
bilitierungsinteresse« darzulegen wäre.

Die politische Auseinandersetzung um
ein Bürgerbegehren hat in Gemeinden
häufig einen derart hohen Stellenwert,
dass aus Sicht der politisch Aktiven allein
hieraus ein Rehabilitationsinteresse abzu-
leiten wäre. In einem Masseverfahren,
wie es das Bürgerbegehren institutionali-
siert darstellt, darf nicht mit klassischen
Maßstäben gemessen werden. Es ist
daher zu erwägen, die Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichts Dresden weiter-
zuentwickeln und dem »ehemaligen
Organ« Bürgerbegehren im Regelfall ein
derartiges Feststellungsinteresse zu attes-
tieren, das nur ausnahmsweise nach den
Umständen des Einzelfalls entfallen
dürfte. Dies würde auch dem Umstand
Rechnung tragen, dass zwar nicht die
gleichen Initiatoren, wohl aber das
Instrument Bürgerbegehren langfristig
wieder einem Beschluss der Gemeinde-
vertretung kassatorisch gegenüber stehen
könnte.

Robert Hotstegs, Rechtsanwalt und Lehrbeauftrag-

ter für Verfassungsrecht an der FOM Hochschule,

Düsseldorf

Aus den Gründen:

Die Klage hat weder mit ihrem Haupt-
noch mit ihrem Hilfsantrag Erfolg. Die
mit dem Hauptantrag erhobene Ver-
pflichtungsklage nach § 113 Abs. 5
VwGO ist unzulässig. […] Aufgrund des
mit bestandskräftiger Baugenehmigung
erfolgten Umbaus der ehemaligen Poli-
zeischule und des Einzugs der Asylbewer-
ber ist jedoch das für eine Verpflichtung
der Beklagten zur Zulassung des Bürger-
begehrens erforderliche Rechtsschutzin-
teresse entfallen.

Das Rechtsschutzbedürfnis, das als
Sachentscheidungsvoraussetzung zum
Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts
noch vorliegen muss, ist dann zu vernei-
nen, wenn die Klage nutzlos ist, weil sie
dem Kläger offensichtlich keinerlei recht-
liche oder tatsächliche Vorteile zu brin-
gen vermag. Dabei ist ein strenger Maß-
stab anzuwenden und das Rechtsschutz-
bedürfnis ist im Zweifel zu bejahen
(Kopp, VwGO, 16. Aufl. 2009, Vorb §40
Rn.38).

Im vorliegenden Fall ist aufgrund der
zwischenzeitlichen Veränderung insbe-
sondere der tatsächlichen Verhältnisse
nicht erkennbar, welchen Vorteil eine
Zulassung des Bürgerbegehrens den Klä-
gern noch bringen könnte. Auch wenn es
theoretisch weiterhin möglich wäre, die
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angegriffenen Stadtratsbeschlüsse durch
einen entsprechenden Bürgerentscheid
aufzuheben, so kann das Bürgerbegehren
sein eigentliches Ziel, den Umbau des
Gebäudes zu einem Asylbewerberheim
und die damit verbundenen Kosten zu
verhindern, nicht mehr erreichen. Das
Bauvorhaben ist mittlerweile auf der
Grundlage einer bestandskräftigen Bau-
genehmigung verwirklicht worden. […]
Das Ziel des Bürgerbegehrens ist infolge
der geänderten Verhältnisse nicht mehr
erreichbar. Aus diesem Grund müsste das
Bürgerbegehren im Übrigen auch unge-
achtet der von der Beklagten angeführten
Gründe für unzulässig erklärt werden
(vgl. BayVGH, U. v. 31.03.1999 – 4 B
98.2501 – juris Rn.12).

Der Hilfsantrag ist ebenfalls unzuläs-
sig.

Die mit ihm erhobene Feststellungs-
klage ist statthaft (§ 113 Abs. 1 Satz 4
VwGO analog), da sich das Verpflich-
tungsbegehren nach Klageerhebung erle-
digt hat. Nach §113 Abs.1 Satz 4 VwGO
spricht das Gericht für den Fall, dass sich
der angegriffene Verwaltungsakt erledigt
hat, auf Antrag durch Urteil aus, dass der
Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist,
wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse
an dieser Feststellung hat. Die auf Anfech-
tungsklagen zugeschnittene Bestimmung
ist nach gefestigter Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts auf Verpflich-
tungsklagen entsprechend anwendbar
(vgl. BVerwG, U. v. 30.06.2011 – 4 C 10/
10 – juris Rn.7 m.w.N.).

Es fehlt jedoch an einem berechtigten
Interesse der Kläger an der Feststellung,
dass sie einen Anspruch darauf hatten,
ihr Bürgerbegehren von der Beklagten
für zulässig erklären zu lassen. Der
Umstand der bloßen Erledigung eines
Verwaltungsaktes reicht für die Begrün-
dung der Zulässigkeit der Fortsetzungs-
feststellungsklage nach § 113 Abs. 1
Satz 4 VwGO nicht aus. Erforderlich ist
vielmehr, dass der Kläger ein berechtig-
tes Interesse an der Feststellung der
Rechtswidrigkeit des betreffenden Ver-
waltungsaktes bzw. im Fall einer erledig-
ten Verpflichtungsklage seiner Ableh-
nung hat. Dazu gehört im Hinblick auf
die Frage, ob der Kläger mit dem Urteil
»etwas anfangen kann«, d.h. dieses auch
geeignet ist, seine Position zu stärken,
jedes nach Lage des Falles anzuerken-
nende schutzwürdige Interesse rechtli-
cher, wirtschaftlicher oder ideeller Art
(vgl. Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner,
VwGO, Bd. 2, Stand Juni 2011, § 113

Rn. 90 m.w.N.). Generell unzureichend
ist das abstrakte Interesse an der Klärung
einer Rechtsfrage und zwar auch bei Ver-
waltungsakten, die sich typischerweise
binnen kurzem erledigen. Denn Rechts-
schutz wird nicht als Selbstzweck
gewährt (vgl. Schoch/Schmidt-Aßmann/
Pietzner, a.a.O.). Das für die Fortset-
zungsfeststellungsklage erforderliche
besondere Interesse ist in der Regel bei
Wiederholungsgefahr, einem Rehabilita-
tionsinteresse oder zur Vorbereitung
eines Amtshaftungs- oder sonstigen
Schadensersatzanspruches, der nicht
völlig aussichtslos ist, zu bejahen (vgl.
BVerwG, U. v. 24.11.2010 – 6 C 16/09
– juris Rn. 27); zusätzlich kann es sich
daraus ergeben, dass die erledigte Maß-
nahme eine fortdauernde faktische
Grundrechtsbeeinträchtigung nach sich
zieht (vgl. BVerwG, B. v. 29.04.2008 –
1 WB 11/07 – juris Rn. 19 m.w.N.).

Die von den Klägern zur Begründung
ihres berechtigten Interesses vorgetragene
Grundrechtsverletzung vermag das
Gericht nicht zu erkennen. Das in § 24
Abs.1 SächsGemO vorausgesetzte und in
§ 25 SächsGemO normierte Bürgerbe-
gehren ist Ausdruck der unmittelbaren
Demokratie auf kommunaler Ebene (vgl.
Quecke/Schmid/Menke u.a., Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen, Bd.2,
Std. Mai 2010, §24 Rn.1). Hiermit wird
den Bürgern einer Gemeinde bei Vorlie-
gen der weiteren Voraussetzungen die
Durchführung eines Bürgerbegehrens
über kommunale Angelegenheiten
ermöglicht. Seinen Vertretern wird inso-
weit ein einklagbares Recht eingeräumt.
Ein Grundrecht im Sinne eines verfas-
sungsrechtlich geschützten Rechtes liegt
damit nicht vor. Weder das Grundgesetz
noch die Sächsische Verfassung sehen ein
solches ausdrücklich oder im Wege der
Auslegung vor.

[…] Die Entscheidung einer
Gemeinde über den Antrag auf Durch-
führung eines Bürgerbegehrens stellt
weder grundsätzlich noch in der hier
streitgegenständlichen Konstellation ein
sich kurzfristig erledigendes Ereignis dar.
Dass sich das Begehren gegen die Stadt-
ratsbeschlüsse, mit denen die planungs-
rechtliche Voraussetzung für den Umbau
eines Gebäudes zu einem Asylbewerber-
heim geschaffen wurden, aufgrund der
zwischenzeitlichen Verwirklichung des
Vorhabens vonseiten des Landkreises
erledigt hat, kann weder als typisch noch
– angesichts der Dauer von über einem
Jahr – als kurzfristig bezeichnet werden,

zumal die Kläger auf einen entsprechen-
den Vortrag der Beklagten vom 11.
August 2011, als der Bau noch nicht fer-
tig gestellt war, bis zur mündlichen Ver-
handlung nicht reagiert haben. Ebenso
wenig ist erkennbar, worin eine tiefgrei-
fende Beeinträchtigung gesehen werden
könnte.

Auch das geltend gemachte Rehabilita-
tionsinteresse liegt nicht vor. […] Hierfür
genügt nicht das grundsätzliche Interesse
an der Feststellung, dass die Erklärung
des Bürgerbegehrens für unzulässig durch
die Beklagte rechtswidrig war. Vorausset-
zung ist, dass der angegriffene Verwal-
tungsakt oder seine Ablehnung diskrimi-
nierenden Charakter hatte und sich aus
ihm noch eine Beeinträchtigung des Per-
sönlichkeitsrechts des Betroffenen ergibt.
Dies ist hier nicht erkennbar. Weder der
Umstand, dass die Beklagte das Bürger-
begehren für unzulässig erklärt hat, noch
die hierfür in dem Bescheid vom 30.
März 2011 sowie im Widerspruchsbe-
scheid vom 9. Juni 2011 angeführten
Gründe oder die sonstigen Umstände
sind in diesem Sinne unbillig. Letztlich
streiten sich die Beteiligten um Rechts-
fragen, zu denen sie unterschiedliche
Auffassungen vertreten. Ehrenrühriges
oder Beeinträchtigendes ist dabei nicht
erkennbar.

Ein berechtigtes Interesse der Kläger
an der Feststellung ist auch nicht aus
sonstigen Gründen gegeben. Insbeson-
dere lässt es sich nicht unter Hinweis auf
die Vergleichbarkeit des vorliegenden
Rechtsstreites mit dem Kommunalverfas-
sungsstreit bejahen. Zwar wird dort mit
dem Geltendmachen einer Verletzung
eigener organschaftlicher Befugnisse in
der Regel auch der Voraussetzung des
besonderen Feststellungsinteresses
Genüge getan (Gern, Sächsisches Kom-
munalrecht, Rn. 901). Dies stellt jedoch
keinen Grundsatz dar, der eine Prüfung
des berechtigten Interesses für kommu-
nalverfassungsrechtliche Streitigkeiten in
Form der (Fort-) Feststellungsklage hin-
fällig macht. Es handelt sich vielmehr um
eine Feststellung, die sich an den bisheri-
gen Beispielen der Rechtsprechung ori-
entiert und dem Rechtsverhältnis zwi-
schen den Organen geschuldet ist. Bei
einer möglichen Verletzung organschaft-
licher Rechte ergibt sich das Feststel-
lungsinteresse in der Regel aus der Wie-
derholungsgefahr, ist jedoch auch hier
immer konkret zu prüfen (vgl. Säch-
sOVG, B. v. 28.07.2009 – 4 B 406/09 –
juris Rn.20; VGH BW, U. v. 12.02.1990
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– 1 S 588/89 – juris Rn.20). Die Wieder-
holungsgefahr entfällt in der Regel, wenn
der Kläger seine Organstellung verloren
hat. Er bedarf dann eines anderen schutz-
würdigen Interesses (vgl. SächsOVG, U.
v. 08.03.2011 – 4 A 918/10 – juris
Rn.34).

Vorliegend ist eine Wiederholungsge-
fahr nicht zu erkennen. Die Annahme
einer solchen setzt die konkret absehbare
Möglichkeit voraus, dass in naher
Zukunft eine gleiche oder gleichartige
Entscheidung oder Maßnahme zu Lasten
des Klägers zu erwarten ist. […] Eine
Wiederholungsgefahr kann ferner nicht
im Verhältnis zwischen den Klägern und
der Beklagten gesehen werden. Mit Hin-
fälligwerden des Bürgerbegehrens sind
etwaige Rechtsbeziehungen zwischen
ihnen beendet. Letztlich lässt sich die
Stellung der Kläger mit der eines »ehema-
ligen« Organs vergleichen. Dass sie in
naher Zukunft eine gleiche oder gleichar-
tige Entscheidung der Beklagten zu
erwarten haben, vermag das Gericht
nicht zu erkennen. Auch sonstige schüt-
zenswerten Interessen wurden nicht vor-
getragen und sind nicht ersichtlich.

Darüber hinaus ist die Fortsetzungs-
feststellungsklage auch unbegründet, da
der Gegenstand des Bürgerbegehrens
nicht im Zuständigkeitsbereich der
Beklagten liegt und daher § 24 Abs. 2
Satz 1 SächsGemO verletzt ist (1.), mit
ihm gesetzeswidrige Zwecke i.S.d. § 24
Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 SächsGemO verfolgt
werden (2.) und die Begründung nicht
den gesetzlichen Anforderungen ent-
spricht (3.). [wird näher ausgeführt]

Rechtsprechung

KommP Wahlen 2|2012

122




